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Aufsätze

Individuelles Verhalten und sozialpolitische  
Anreize: Das fordernde Element im  
Wohlfahrtsstaat

Margitta Mätzke

Viele sozialpolitische Maßnahmen des letzten Jahrzehnts sind weder als Verteilungspolitik noch als Daseinsvorsorge treffend 
charakterisiert. Stattdessen beziehen sie sich – fördernd und fordernd – auf das Verhalten und die Entscheidungen der einzelnen Bürger 
und versuchen, auf diese einzuwirken. Sind diese Anreiz-Elemente in der Sozialpolitik wirklich neu? Und was macht ihren besonderen 
Charakter in theoretischer Hinsicht aus? Die Antwort auf diese Fragen hat Folgen für unser Verständnis der jüngsten Sozialreformen 
und sie hilft, auch sozialpolitischen Wandel generell besser zu verstehen.

1 
Einleitung

Die Formel vom „Fördern und Fordern“ 
sollte zunächst nur ein griffiges Konzept 
für einen Politikwechsel in der Arbeits-
marktpolitik vorstellen. In welchem Aus-
maß das Motto zur Chiffre für eine verän-
derte Akzentsetzung in der Sozialpolitik 
der Bundesrepublik Deutschland insge-
samt werden würde, konnte für die Macher 
der Agenda 2010 kaum absehbar gewesen 
sein. Fordernde Elemente, d.h. relativ deut-
liche Verhaltenserwartungen an die Bürger, 
blieben nicht auf die Arbeitsmarktpolitik 
beschränkt, sondern traten auch in einer 
ganzen Reihe anderer sozialpolitischer Po-
litikfelder stärker in den Vordergrund. Nir-
gends ist das deutlicher sichtbar als in der 
Familienpolitik: Bestimmte Lebensweisen 
– Familiengründung, Kinderbetreuung in 
Kindertagesstätten, Erwerbstätigkeit bei-
der Eltern – werden hier sehr dezidiert und 
generös sozialpolitisch alimentiert, doch 
andere eben nicht. Im Zuge dessen steht 
neuerdings auch ganz offen die Frage im 
Raum: „Wem gehört [sic!] die Familie der 
Zukunft?“ (Bertram et al. 2006), und Re-
gierungsbeamte sprechen freimütig vom 
„ökonomischen Charme der Familie“ 
(Ristau 2005). Sozialpolitisches „Fördern 
und Fordern“ formuliert sehr klar und ex-
plizit ein instrumentelles Interesse an pri-
vaten Lebensentwürfen und individuellen 
Verhaltensweisen. Das befremdet etwas, 

und es stellt uns sowohl in der politischen 
Beurteilung als auch im theoretischen Ver-
ständnis vor neue Herausforderungen. 

Das Anliegen dieses Beitrags ist es da-
her, den besonderen Charakter des För-
derns und Forderns in der Sozialpolitik 
historisch vergleichend darzustellen und 
theoretisch zu reflektieren. Die Leitfra-
ge der folgenden Überlegungen lautet: 
Wie kann man Anreizelemente in der 
Sozialpolitik konzeptionell fassen, und 
was folgt daraus für die Erklärung wohl-
fahrtsstaatlicher Entwicklung? Nach einer 
kurzen Illustrierung und Einordnung des 
Prinzips von Leistung und Gegenleistung 
im Wohlfahrtsstaat (Abschnitt 2) werden 
zunächst die expliziter fordernden Ele-
mente der auf Nachhaltigkeit bedachten 
Sozialpolitik der letzten Jahre dargestellt 
(Abschnitt 3.1). Der heutigen Kürzungs-
politik wird in Abschnitt 3.2 die Sozial-
politik während der „goldenen Jahre“ 
wohlfahrtsstaatlichen Wachstums gegen-
übergestellt, die vor allem soziale Rechte 
erweiterte. Der Vergleich zeigt, dass sich 
die beiden Perioden nicht so sehr durch die 
Existenz sozialpolitischer Anreizelemente 
unterscheiden, sondern lediglich durch die 
Erscheinungsformen und Ziele der sozialpo-
litischen Forderungen. An die historisch 
vergleichende Darstellung schließen sich 
einige Überlegungen zur theoretischen 
Konzeptionalisierung an (Abschnitt 4): 
Es werden die Schwierigkeiten dargelegt, 
die der theoretischen Konzeptionalisie-
rung sozialpolitischer Anreizpolitik im 
Rahmen der vorherrschenden Paradigmen 
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der Wohlfahrtsstaatsforschung entgegen-
stehen, und es werden einige Vorschläge 
gemacht, wie man sich produktiv mit dem 
sozialpolitischen Fordern theoretisch aus-
einandersetzen kann. Schließlich wird das 
Potenzial dieser alternativen Sichtweise auf 
dem Weg zu einer Erklärung wohlfahrts-
staatlichen Wandels aufgezeigt.

2 
Leistungen und Gegenleis-
tungen in der Sozialpolitik

Grundsätzlich neu ist die Vorstellung von 
der Sozialpolitik als einer Struktur von 
Leistungen, Gegenleistungen und Verhal-
tensanforderungen nicht. Im Gegenteil: Die 
den deutschen Wohlfahrtsstaat prägende 
Sozialversicherung betont das Beitrags-
prinzip und mit ihm die enge Verbindung 
zwischen Sozialleistungen und Vorleistun-
gen. Fürsorgesysteme sind weithin bekannt 
für ihren sozialarbeiterischen und sozi-
al-disziplinierenden Charakter (Sachße/
Tennstedt 1986), und sie sind durchzogen 
von Versuchen, mithilfe von staatlichen 
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Sozialleistungen das Verhalten der unteren 
Bevölkerungsschichten zu regulieren (Pi-
ven/Cloward 1971). Versorgungssysteme 
sind zum großen Teil auf eine besondere 
Beziehung zwischen Leistungsbeziehern 
und dem Staat aufgebaut und teilweise als 
Gratifikation für besondere Leistungen 
konzipiert (Skocpol 1992). Obwohl also 
der Aspekt der Gegenleistung theoretisch 
wie praktisch in der Sozialpolitik immer 
präsent ist, gerät er in der politischen und 
theoretischen Wahrnehmung zuweilen aus 
dem Blickfeld. Lange stand er im Schat-
ten eines Bildes vom Wohlfahrtsstaat, in 
dem es vor allem um Daseinsvorsorge, 
Dekommodifizierung (Esping-Andersen 
1990), Befreiung aus Abhängigkeiten und 
Verteilungspolitik ging, der Schwerpunkt 
des Interesses also eindeutig auf der Leis-
tungsseite lag. Die Rede vom Fördern und 
Fordern in der Sozialpolitik ruft den As-
pekt der Gegenleistung für empfangene 
Unterstützung in Erinnerung.

Darüber hinaus betont sie eine sehr 
viel direktere, persönlichere Ansprache, 
mit der Sozialpolitiker heute ihren Bür-
gern gegenübertreten. Sie sprechen, wie 
Adalbert Evers (2008, S. 230) es formuliert, 
„eine starke Sprache“ und formulieren Ver-
haltenserwartungen und Präferenzen über 
erwünschte Lebensentwürfe: Eigenverant-
wortliches Vorsorgen fürs Alter wird sozi-
alpolitisch gefördert, lebenslanges Lernen, 
berufliche Mobilität und „aktives Altern“ 
avancieren zu Schlagworten in der öffentli-
chen Rhetorik (Evers 2008, S. 241). Es sind 
nicht die abstrakten Umverteilungsströme, 
Sozialversicherungsbeiträge oder Anwart-
schaften, mit denen der Wohlfahrtsstaat 
hier in Erscheinung tritt, sondern hier sind 
die Bürger mit ihren individuellen tägli-
chen Verhaltensweisen und Entscheidun-
gen gefordert. Oft bleibt es bei der Rheto-
rik. In den Bereichen, in denen sich das 
Interesse an Gegenleistungen jedoch in 
sozialpolitischen Reformen niederschlägt, 
beobachten wir Politikwechsel mit teilwei-
se einschneidenden Maßnahmen. In der 
Arbeitsmarktpolitik ist das augenfällig. Er-
folg und vor allem Verteilungseffekte der 
Hartz-Reformen mögen umstritten sein, 
doch die aktivierenden Elemente und die 
Aufforderung zur aktiven Mitarbeit der 
Arbeitsuchenden haben hier deutlich an 
Bedeutung gewonnen (Kemmerling/Brut-
tel 2006, S. 97f.). In der Rentenpolitik wird 
die private Altersvorsorge zurzeit sozial-
politisch gefördert, bleibt aber freiwillig 
(Hinrichs 2004). In der Familienpolitik 

spielt neuerdings deutlicher als man es in 
der Bundesrepublik gewöhnt ist, das Motiv 
der Geburtenförderung eine Rolle. Darü-
ber hinaus wird die Familie ganz offen in 
den Dienst ökonomischer Nebenziele ge-
stellt (Ostner 2008): Erwerbstätigkeit bei-
der Eltern wird sozialpolitisch gefördert, 
und es sind vor allem Akademikerpaare, 
die bei den neuen familienpolitischen Ak-
tivitäten im Zentrum des Interesses stehen 
(Henninger et al. 2008). Das Aktivierungs-
paradigma enthält mit seiner Betonung 
von Eigenverantwortung und Gegenleis-
tungen also relativ klare Erwartungen an 
das Verhalten der Bürger. 

Viel stärker als wir es aus der Fürsor-
gepolitik gewöhnt sind, beziehen sich die 
erzieherischen Absichten der Sozialpolitik 
nicht vorrangig auf Randgruppen, sondern 
sie zielen durchaus in die Mitte der Ge-
sellschaft; auch hier werden bestimmte 
Verhaltensweisen sozialpolitisch gefördert 
und andere ignoriert. Im Zentrum der so-
zialpolitischen Forderungen stehen nicht 
Interessengruppen oder Organisationen, 
sondern das Verhalten und die Entschei-
dungen der einzelnen Bürger. Diese kön-
nen sich entscheiden, Kinder zu haben, sie 
können auf ihre Gesundheit achten, in ihr 
berufliches Fortkommen Zeit und Mühe 
investieren; sie können lebenslange, ste-
tige berufliche Karrieren mit guten (steu-
erpflichtigen) Einkommen verfolgen und 
in ihrem Beruf Einsatz zeigen, dadurch 
vielleicht sogar Arbeitsplätze schaffen; sie 
können Berufssoldaten werden, ihre An-
gehörigen pflegen und ihren Kindern eine 
gute Ausbildung ermöglichen. Sie könnten 
all das aber auch bleiben lassen. Und die 
große Nervosität, die unter politischen Eli-
ten entsteht, wenn relevante Minderheiten 
sich entscheiden, keine Kinder zu haben, 
keine ordentliche berufliche Zukunft ins 
Auge zu fassen, sich nicht um das Wohl 
ihrer Angehörigen zu sorgen, den politi-
schen Institutionen des Landes distanziert 
oder ablehnend gegenüberzustehen, zeugt 
von der Wirkungsmacht der individuellen 
Verhaltensweisen. 

Nicht nur in der politischen Beurtei-
lung, sondern auch in der theoretischen 
Deutung stellt uns das fordernde Element 
in der Sozialpolitik vor neue Herausforde-
rungen. In der Deutung neuer Tendenzen 
in der Sozialpolitik ist viel intellektuelle 
Energie in Theorien der Erosion staatli-
cher Macht, des Rückzugs des Staates und 
der Privatisierung ehemals öffentlicher 
Verantwortlichkeiten geflossen. In vielen 

Bereichen der fordernden Sozialpolitik 
lässt sich jedoch kein Rückzug, sondern im 
Gegenteil ein zunehmendes Maß an staat-
licher Intervention beobachten (Baldwin 
2005). Um zu bestimmen, ob wir es tat-
sächlich mit einer wachsenden Präsenz des 
Staates im Leben der Bürger zu tun haben, 
wird im Folgenden die heutige, auf Nach-
haltigkeit bedachte Sozialpolitik mit der 
Expansionsphase der Sozialpolitik nach 
dem Zweiten Weltkrieg kontrastiert. Das 
hilft zu klären, ob sich fordernde Elemente 
einzig als Reflex auf Überlastungstenden-
zen verstehen lassen, im Zuge derer wach-
sende ehemals staatliche Aufgabenbereiche 
in private Verantwortlichkeit übertragen 
werden sollen. 

Dass diese Argumentationsfigur den 
Kern des jüngeren sozialpolitischen Rich-
tungswechsels nicht trifft, zeigen die fol-
genden Ausführungen. Vielmehr war es 
auch in der expansiven Nachkriegssozi-
alpolitik ein zentrales Anliegen, das Ver-
halten der Bürger durch sozialpolitische 
Maßnahmen zu lenken und ein stückweit 
zu normieren, ebenso wie wirtschaftspo-
litische Nebenziele das sozialreformeri-
sche Geschehen stark geprägt haben. Die 
Nachkriegsjahrzehnte hatten eine prägen-
de Kraft für die Sozialpolitikentwicklung 
(Evers 2008, S. 242). Vor ihrem Hinter-
grund treten Akzentverschiebungen der 
jüngeren Sozialreformen deutlich hervor, 
doch das sollte die konstanten Motive so-
zialstaatlicher Entwicklung nicht zu sehr 
in den Schatten stellen. Zu diesen Konstan-
ten sozialreformerischer Aktivität zählt die 
verhaltenslenkende, fordernde Absicht, die 
in den Entscheidungen der Sozialreformer 
damals wie heute Pate gestanden hat.

3 
Sozialpolitische Anreize im 
Vergleich

3.1 Fördern und Fordern 
als Gebot der nachhaltigen 
Sozialpolitik

Die jüngsten Reformen der Sozialpolitik 
in der Bundesrepublik Deutschland ste-
hen im Zeichen leerer öffentlicher Kassen 
und anhaltender Arbeitsmarktkrisen. Ein 
zunehmendes Maß an privat zu überneh-
mender Risikovorsorge soll das Aufga-
benspektrum der staatlichen Sozialpolitik 
bewältigen helfen, einen Ausweg aus den 
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finanziellen Problemen zeigen und den 
Bürgern als legitim und gerecht vermittelt 
werden. Die ersten Schritte in Richtung 
Privatisierung von Lebensrisiken schienen 
nicht so einschneidend. Sie betrafen die 
traditionell relativ generös ausgestatteten 
Kernbereiche der Sozialversicherung, das 
Gesundheitswesen und die Alterssiche-
rung; und es waren kleine Schritte: Leis-
tungsausgrenzungen in Randbereichen 
der Gesundheitsversorgung und moderate 
Zuzahlungen sowie die Förderung der pri-
vaten Altersvorsorge. In ihrer Summe stel-
len diese graduell wachsenden Elemente 
privat zu erbringender Vorsorge eine Ver-
schiebung von Risiken in den Bereich der 
privaten Vorsorge dar, die sich vor allem 
auf lange Sicht auswirkt. In den Katego-
rien dieses Beitrages liegt in den sozialpo-
litischen Anreizen – der Riesterförderung 
in der Alterssicherung, den Zuzahlungen 
oder der Praxisgebühr in der Gesundheits-
politik – das fordernde Element in der So-
zialpolitik: In ihnen liegt eine Aufforderung 
staatlicher Sozialreformer an ihre Bürger, 
aktiv bei der Vermeidung und Finanzie-
rung sozialer Risiken mitzuwirken.
Die renten- und gesundheitspolitischen 
Entwicklungen sind jedoch vor allem auch 
deshalb wichtig, weil sie die Vorstellung 
der Risiko-Privatisierung graduell etab-
lierten. Private Altersvorsorge wird seit 
der Riester-Reform im Jahr 2001 sozial-
politisch gefördert, doch sie gilt seitdem 
als Teil des Alterseinkommens; der „ver-
diente Ruhestand“ wird damit nicht mehr 
allein öffentlich gewährleistet (Hinrichs 
2004). Arbeitslosigkeit und Armut waren 
die nächsten Risikotatbestände, für die ein 
größeres Maß an privat zu tragender Ver-
antwortung eingefordert wurde. Das zu 
etablieren, ist die einschneidende Bedeu-
tung der Hartz-Reformen der Jahre 2003 
und 2004. Erstmals als „Fördern und For-
dern“ explizit so benannt, verstärkten die 
Hartz-Reformen die (mehr oder weniger 
erfolgreichen) aktivierenden Elemente in 
der Arbeitsmarktpolitik drastisch. In ih-
nen wurde die stärkere Mitwirkung beim 
Qualifikationserwerb und der Vermittlung 
in den ersten Arbeitsmarkt als Pflicht der 
Leistungsempfänger stark betont und 
durch Sanktionsdrohungen untermauert. 
Konzipiert als Kehrseite des Aktivierungs-
versprechens – oft aber de facto eine ein-
seitige Sparmaßnahme – ist das Risiko der 
Langzeitarbeitslosigkeit seit 2004 in der 
deutschen Arbeitslosenversicherung nicht 
mehr versichert.

Workfare-Konzepte, die im Zuge der 
Hartz-Reformen in Deutschland an Be-
deutung gewonnen haben, enthalten eine 
starke Präsenz staatlich gesetzter Nor-
men im Leben der Leistungsempfänger. 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 
operierten allerdings schon seit ihren An-
fängen mit ziemlich klaren Vorstellungen 
über erwünschtes, zu förderndes Erwerbs-
verhalten der Bürger. Arbeitsmarktprob-
leme sollten immer wieder von der An-
gebotsseite her, d.h. durch Einflussnahme 
auf das Erwerbsverhalten der Bürger gelöst 
werden. Zur Bewältigung der Massenar-
beitslosigkeit sollten lange Zeit möglichst 
viele Personen vom Arbeitsmarkt fernge-
halten werden. Frühverrentungsregelun-
gen, sehr lange höhere Ausbildungsgänge 
und nicht zuletzt eine am Leitbild der 
nicht-erwerbstätigen Mutter festhaltende 
Familienpolitik – all diese Maßnahmen 
sollten in der Vergangenheit bestimmten 
Personengruppen (mehr oder weniger dau-
erhafte) Alternativen zur Erwerbstätigkeit 
anbieten.

Dieses Reaktionsmuster der Stilllegung 
von Arbeitsangebot war lange Zeit die poli-
tische Antwort auf das Problem der Mas-
senarbeitslosigkeit (Streeck 2001), doch es 
stieß nach der Jahrtausendwende endgültig 
an die Grenzen seiner Finanzierbarkeit. 
Nicht Arbeitslosigkeit per se, sondern In-
aktivität – Nicht-Erwerbstätigkeit – wurde 
zum hauptsächlich zu bekämpfenden Übel 
und eine hohe Beschäftigungsquote immer 
mehr Hauptziel und Hauptbezugspunkt 
einer aktivierenden Beschäftigungspoli-
tik. Das arbeitsmarktpolitische Anliegen, 
einmal erworbene Qualifikationen durch 
Vermittlung in ausbildungsadäquate Beru-
fe zu erhalten – eines der grundlegenden 
Ziele des alten Arbeitsförderungsrechts1 
– ist dem Bestreben gewichen, gerade die 
Langzeitarbeitslosen praktisch um jeden 
Preis in Beschäftigung auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu vermitteln. 

Das starke familienpolitische Engage-
ment der Bundesregierung in jüngerer Zeit 
muss man als Teil dieses breiteren, im Kern 
arbeitsmarktpolitischen Strategiewechsels 
auffassen. Zeitgleich mit der Neuausrich-
tung der Arbeitsmarktpolitik am Ziel ei-
ner hohen Beschäftigungsquote begann 
eine familienpolitische Diskussion, in der 
Besorgnis über niedrige Geburtenzahlen 
immer mehr ins Zentrum rückte und die 
immer öfter die Befunde der internatio-
nal vergleichenden Forschung aufgriff, 
nach denen es der Geburtenrate abträg-

lich ist, wenn man Mütter aus dem Beruf 
herausdrängt und damit Frauen in eine 
Entscheidung zwischen Kindern und Be-
ruf hineinzwingt (Schoppa 2005). Seit der 
zweiten Legislaturperiode der Rot-Grünen 
Bundesregierung wird der demografische 
Wandel in einer Weise thematisiert, die das 
Thema Geburtenförderung offen auf die 
Agenda setzt (Rürup/Gruescu 2003), was 
letztlich auch in die weit reichenden fami-
lienpolitischen Reformen eingemündet ist. 
In dieser Reformkonzeption kristallisiert 
sich die bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, vor allem für Mütter, als zen-
trales Element heraus. Das lässt sich zum 
Teil als geburtenfördernde Politik verste-
hen, die es Frauen ermöglichen soll, ihre 
Kinderwünsche zu verwirklichen, ohne 
dadurch alle beruflichen Ambitionen auf 
Eis legen zu müssen. 

Im Kontext der arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Gesamtstrategie wird 
aber in der neuen sozialpolitischen Ziel-
vorstellung der Zweiverdienerhaushalte 
noch eine andere Logik deutlich: In dem 
Maße, in dem Beschäftigungsverhältnis-
se immer unsicherer und Armutsrisiken 
staatlich immer lückenhafter abgesichert 
werden, sind zwei Erwerbseinkommen 
im Haushalt die potenteste private Vor-
sorge gegen diese Risiken. Armut in der 
Familie wird somit auch immer einhel-
liger aufgefasst als „eine Folge ihres nicht 
ausgeschöpften Erwerbspotenzials und 
[sei] daher zunächst durch die Aktivie-
rung der nichterwerbstätigen Mutter zu 
bekämpfen“ (Ostner 2006, S. 195). Private 
Unterstützung in Familien und Lebensge-
meinschaften wird somit immer wichtiger 
als Ressource in den wachsenden Lücken 
des sozialen Netzes. Zunehmend wird sie 
explizit einkalkuliert und sozialpolitisch 
gefördert. Damit aber ermöglicht (Voll-
zeit-)Erwerbstätigkeit diese Art privater 
Unterstützung, und wird deshalb immer 
ausgeprägter zur sozialpolitischen Norm 
für alle Erwachsenen. Bei Abweichungen 
von dieser Norm, die als legitim erachtet 
werden – wenn etwa statt der Erwerbs-
arbeit wichtige Aufgaben in der Familie 
erfüllt werden2 –, werden die Sozialleis-
tungen als Kompensation für entgangenes 

1	 Im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969 wird 
in der Präambel noch das Ziel, Arbeitslosigkeit 
und unterwertige Beschäftigung zu vermeiden, 
formuliert. 

2	 Pflege-, Betreuungs- und Erziehungstätigkeiten, 
frühkindliche Förderung des Nachwuchses.
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Erwerbseinkommen ausgestaltet. Das be-
kräftigt den Status der (Vollzeit-)Erwerbs-
tätigkeit als sozialpolitische Norm, und es 
unterstreicht, dass Erwerbsunterbrechun-
gen nur temporär (und kurzzeitig) für 
legitim erachtet werden. Insgesamt also 
verliert die Familie zwar einerseits ihre 
Rolle als Bezugspunkt vieler abgeleiteter 
sozialpolitischer Leistungsansprüche3, 
sie wird aber andererseits gleichzeitig als 
„Rückversicherung“ immer wichtiger. 
Diesen Prozess hat Ilona Ostner (2006, 
S. 189f.) als simultane „Entfamilisierung“ 
und „Re-Familisierung“ charakterisiert. 

Aus der Kombination von Zielen, die 
nicht so einfach in Einklang zu bringen 
sind – hohe Erwerbsbeteiligung, auch 
unter Eltern sehr kleiner Kinder, doch 
gleichzeitig auch in Familien zu erbrin-
gende Pflege-, Erziehungs- und Unter-
stützungsleistungen –, erklärt sich sowohl 
die zentrale Rolle der Familienpolitik als 
auch die Engführung der Familienpo-
litik auf Vereinbarkeitspolitiken in der 
Gesamtkonstellation sozialpolitischer 
Reformbestrebungen im letzten halben 
Jahrzehnt. Maßnahmen wie das Eltern-
geld oder der Ausbau der Betreuungsplät-
ze für Kleinkinder sind stark expansiv, 
während in praktisch allen anderen Be-
reichen der Sozialpolitik versucht wur-
de (wenn auch nicht immer erfolgreich), 
Kosten einzusparen. Wie auch in der 
Arbeitsmarktpolitik veränderte sich in 
der Familienpolitik die Leitvorstellung 
sozialpolitischer Intervention. Familien-
politik und Arbeitsmarktpolitik richteten 
also ihre Maßnahmen auf inhaltlich neue 
Ziele – neue sozialpolitisch kommunizier-
te Verhaltensnormen. 

3.2 Ausbau des Sozialstaats im 
Dienst wirtschaftlicher und 
politischer Ziele

Sind Anforderungen an individuelles Ver-
halten, wie wir sie in der Sozialpolitik neu-
erdings so deutlich beobachten können, 
immer Auswüchse der Kürzungspolitik, 
d.h. Versuche, sich in Zeiten knapper Kas-
sen öffentlicher Aufgaben zu entledigen? 
Der vergleichende Blick auf die Expansi-
onsphase der bundesdeutschen Sozialpoli-
tik zeigt, dass sozialpolitische Maßnahmen 
auch unter permissiven fiskalischen Bedin-
gungen Anreizelemente enthalten und von 
Normen über erwünschte Lebensweisen 
mitgeprägt sind. Das stellt die Verteilungs-
dimensionen der Sozialpolitik nicht in 

Abrede, ebenso wenig wie oben behauptet 
werden sollte, dass die heutige Sozialpolitik 
frei von verteilungspolitischen Dimensi-
onen ist. Die heutigen grundlegenden 
Reformen sind zudem das Ergebnis einer 
Entwicklung, in der sich das Bild von Er-
werbsarbeit, Familie und auch die Modelle 
und Realitäten erfolgreicher Wirtschafts-
politik graduell verändert haben. Auch das 
soll nicht geleugnet werden. Der Vergleich 
mit der Nachkriegssozialpolitik ist jedoch 
gerade deshalb aufschlussreich, weil er die 
maximal unterschiedlichen wirtschaftli-
chen und fiskalischen Bedingungen und 
die krassen Unterschiede in den Kontext-
bedingungen der Sozialpolitik beleuchtet. 
So kann man sehen, wie grundverschie-
dene Bedingungen auf das Ausmaß und 
die inhaltlichen Schwerpunkte sozialpo-
litischer Anreizpolitik wirken.

Unmittelbar nach dem Krieg diente so-
zialpolitische Expansion unter anderem 
dazu, die Bundesrepublik in ihrer „Grün-
dungskrise“ (Hockerts 1986) innenpoli-
tisch zu stabilisieren und sozial zu befrie-
den. Die teilweise sozialpolitisch erkaufte 
Legitimität der jungen Demokratie sollte 
das politische System in den Augen seiner 
Staatsbürger attraktiv machen – attraktiver 
auch als das alternative Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodell in Ostdeutschland. 
Das Ausmaß und der Zuschnitt des rasch 
wachsenden Sozialstaates waren somit von 
der Überlegung geprägt, „dass die Sozial-
reform die außenpolitische Grundlegung 
des neuen Staates durch eine innenpoli-
tische Fundamentierung ergänzen sollte“ 
(Hockerts 1980, S. 244). De facto hat es im 
Rahmen der Kriegsfolgengesetzgebung in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit Ein-
kommenstransfers in großem Ausmaß 
gegeben, die Massennotstände verhindert 
haben und die Situation innenpolitisch be-
frieden konnten. Diese Leistungen entwi-
ckelten sich allerdings wenig systematisch 
und auch wenig kontrolliert, eine Situation, 
die in den 1950er Jahren zunehmend Un-
zufriedenheit hervorrief und den Anstoß 
zum Vorhaben einer großen Sozialreform 
gab. Gemeint war damit zwar vorwiegend 
nur die Reform der sozialen Leistungen, 
bald eng geführt auf eine Reform der ge-
setzlichen Rentenversicherung (Hockerts 
1980), doch auch die war nicht frei von 
Elementen der fordernden Sozialpolitik.

Vorrangig war in der Nachkriegszeit 
somit die politische Integrationsaufgabe. 
Hierbei waren Einkommenstransfers an 
Nicht-Erwerbstätige und vor allem die 

Rentenpolitik zentrale Betätigungsfelder. 
Die Erkenntnis, „dass der moderne Staat 
seinen Bürgern das Gefühl der Sicherheit 
für das Alter geben muss – das Gefühl, 
nach einem Leben voller Arbeit nicht ‚de-
klassiert‘ zu werden“ (Jantz 1977, S. 110f.) 
– war für viele Arbeiter und Angestellte 
vor dem Hintergrund katastrophal gerin-
ger Altersrenten von großer Bedeutung. 
Strukturprinzipien der 1957er Rentenre-
form wie Beitragsbezogenheit der Ren-
te, Beibehaltung der berufsständischen 
Gliederung der Versicherungsträger und 
dynamisierte, d.h. vor Erosion im Ver-
lauf der wirtschaftlichen Entwicklung 
geschützte Leistungen entsprachen einem 
in den 1950er Jahren verbreiteten Bedürf-
nis nach sozialer Sicherheit (Braun 1978), 
doch sie waren in der Art, in der sie dies 
taten, nicht neutral. Es wurde nicht allen 
Bürgern gleichermaßen eine großzügige 
Rente gewährt, sondern es wurden höchst 
differenzierte, auf individueller Leistung 
aufbauende Ansprüche geschaffen. Sie 
knüpften an bestimmte Verhaltensweisen 
wie qualifizierte Berufstätigkeit in lang-
fristigen Beschäftigungsverhältnissen an. 

Galt das zunächst für die Rentenver-
sicherung, so wurde es strukturprägend 
für viele Sozialleistungen (Jantz 1977). Im 
Verlauf der 1960er Jahre unter dem Ein-
druck erster konjunkturell und strukturell 
bedingter Arbeitsmarktschwierigkeiten 
nahm die Bedeutung beruflicher Quali-
fikation noch zu. Das Arbeitsförderungs-
gesetz (AFG) von 1969 schuf ein breites 
Spektrum von Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitnehmern 
Angebote zur beruflichen Weiterbildung 
machten. Der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
nach dem AFG fehlte jedoch der Verpflich-
tungscharakter, der später die aktivierende 
Beschäftigungspolitik prägen würde. In-
dem die Sozialversicherung auf individuel-
len beruflichen Erfolg als Grundlage vieler 
Sozialleistungen zugeschnitten war und 
damit nur bestimmte Lebensweisen sozial-
politisch honorierte, unterstützte sie nicht 
nur den Gesellschaftsentwurf der frühen 
Bundesrepublik, sondern sie bildete auch 
in ökonomischer Hinsicht eine Stütze der 
sich entwickelnden Wirtschaftsordnung 

3	 Abgeleitete Sozialversicherungsansprüche, Un-
terhaltsansprüche nach Ehescheidungen, wenn 
keine Kinder im Spiel sind, Diskussionen um den 
Wegfall der beitragsfreien Krankenversicherung 
von nicht erwerbstätigen Ehepartnern (vgl. Ostner 
2006, S. 189).
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(vgl. Estévez-Abe et al. 2001; Manow 2001). 
Ulrich Mückenberger (1985) hat den Be-
griff des Normalarbeitsverhältnisses in die 
sozialpolitische Literatur eingeführt und 
damit die sowohl Normalität widerspie-
gelnde als auch norm-setzende Rolle der 
sozialpolitischen Regulierung von Arbeits-
verhältnissen betont.

Die Normalitätsannahmen in Bezug 
auf individuelles Erwerbsverhalten und 
(männliche) Berufsbiografien finden ihre 
Entsprechung in ähnlich stark ausgepräg-
ten Leitvorstellungen über die Familie. In 
den 1950er Jahren wurden mit dem Kin-
dergeld (1954) direkte Transferleistungen 
an kinderreiche Familien (wieder) einge-
führt. Dieser „schichtspezifische Familien-
lastenausgleich“, wie der konservative Fa-
milienminister Franz Josef Wuermeling ihn 
nannte, sollte ausdrücklich nicht zwischen 
Arm und Reich umverteilen (Moeller 1993, 
S. 121),4 sondern vorrangig zwischen Kin-
derlosen und kinderreichen Familien (Wu-
ermeling 1956, S. 262). Ferner war er von 
der Vorstellung traditioneller Geschlech-
terrollen geprägt, und es ging vor allem 
um die Frage, wie man den Frauen ein Da-
sein als Hausfrau und Mutter ermöglichen 
könne (Schulz 1998, S. 130). Wenngleich 
man die Familie in der Nachkriegszeit als 
„unentbehrlichen Ordnungsfaktor“ und 
„wichtigsten Erziehungsträger“ der Gesell-
schaft (Wuermeling 1963, S. 85f.) ansah, 
wurde aktive Geburtenförderung in der 
sozialpolitischen Umsetzung (wenngleich 
nicht immer in der politischen Rheto-
rik) entschieden abgelehnt (Schulz 1998, 
S. 122).

Unzweifelhaft verbanden sich mit 
den sozialpolitischen Maßnahmen der 
Nachkriegszeit sowohl im Hinblick auf 
(männliches) Erwerbsverhalten als auch 
im Hinblick auf private Lebensentwürfe 
und die Rolle der Familie sehr dezidier-
te Erwartungen an ein bestimmtes Ver-
halten. Diese Erwartungen bezogen sich 
jedoch weniger auf quantitatives Bevölke-
rungswachstum oder Rekrutierung aller 
Arbeitsfähigen in die Erwerbstätigkeit, 
als vielmehr auf qualitative Aspekte der 
familiären, beruflichen und politischen 
Sozialisation. Zuverlässige Arbeitskräfte, 
Steuerzahler und Hausfrauen waren we-
sentliche Ressourcen im westdeutschen 
Wirtschaftswunder, ein wesentlicher Fak-
tor auch in der erfolgreichen Konsolidie-
rung der bundesdeutschen Demokratie, 
und auf sie hin waren viele sozialpolitische 
Leistungen zugeschnitten.

4 
Theoretische Implikatio-
nen der Sicht auf Sozial-
leistungen als Anreize

4.1 Konstanten der fordernden 
Sozialpolitik 

Fordernde Sozialpolitik ist somit nicht 
neu. Sie erscheint uns derzeit neu, und 
zuweilen befremdlich, weil sich die in-
haltliche Ausrichtung der sozialpoliti-
schen Anreizpolitik innerhalb der kurzen 
Zeitspanne eines Jahrzehnts relativ stark 
verändert hat. Die gesetzliche Rente ver-
wandelte sich aus einer Lebensstandard 
sichernden in eine Grundsicherungsleis-
tung. In der Arbeitsmarktpolitik verliert 
das Leitbild der lebenslangen qualifizier-
ten Berufsarbeit an Geltung, und eine 
wachsende Zahl von Arbeitnehmern ist 
einer Beschäftigungspolitik ausgesetzt, 
die für sie den flexiblen Einsatz in nicht 
auf Dauer angelegten Jobs als langfristiges 
Schicksal ins Auge fasst. In der Famili-
enpolitik vollzieht sich der Wandel vom 
Ernährermodell zur sozialpolitischen 
Förderung von (qualifizierter) Erwerbs-
tätigkeit beider Eltern wahrscheinlich am 
schnellsten und am auffälligsten. 

Trotz der zunehmenden Unsicherheit 
und trotz der Zunahme marktförmiger 
Elemente sind diese Entwicklungen mit 
dem Bild vom Rückzug des Staates aus um-
verteilenden Verbindlichkeiten (Höpner 
2006, S. 17) und Liberalisierung (als Ero-
sion nicht-marktförmiger Koordination) 
nicht sehr gut beschrieben. Die Vorstel-
lungen vom Autonomieverlust der Sozial-
politiker (Evers 2008, S. 232f.; Trampusch 
2006) oder von der Ökonomisierung der 
Sozialpolitik (Evers/Heinze 2008) liefern 
ebenfalls keine treffende Beschreibung der 
Veränderungen; der vergleichende Blick 
auf die frühere Phase der sozialpolitischen 
Entwicklung hat das gezeigt. Handlungs-
spielräume und Leitbilder der Sozialpolitik 
wurden zu allen Zeiten, selbst in den Jah-
ren großer finanzieller Spielräume, von der 
wirtschaftspolitischen Umgebung stark 
geprägt. Intensive Debatten um makro-
ökonomische Konsequenzen von Renten-
dynamisierung und Umlageverfahren, um 
das Kindergeld und den „Leistungslohn“ 
des männlichen Alleinverdieners, um das 
duale System der beruflichen Bildung und 
den Rechtsanspruch auf berufliche Weiter-

bildung und um das Lohnabstandsgebot 
bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
deuten an, dass von Autonomie der Sozi-
alpolitik und von sozialpolitischer Gestal-
tung unabhängig von ihren ökonomischen 
Voraussetzungen und Konsequenzen auch 
unter den günstigsten finanziellen Bedin-
gungen nicht die Rede sein konnte.5 Was 
veränderlich ist, ist die Art der wirtschafts-
politischen Nebenziele, nicht ihre Existenz.

Es werden auch die Autonomiespiel-
räume und Wahlmöglichkeiten der Indivi-
duen nicht größer und vielfältiger. Jedoch 
sehen wir das Verhalten und die Lebens-
entwürfe der Leute von einem dichteren 
Netz öffentlicher Erwartungen und Ver-
haltensanforderungen umsponnen. Wirt-
schaftliche Nebenziele hat die Sozialpoli-
tik also immer, und interventionistisch ist 
sie auch immer. Was sich wandelt, ist das 
unterlegte Modell der erfolgreichen Wirt-
schaft und der guten Gesellschaft. Dessen 
Einfluss auf sozialpolitische Anreizpoli-
tik hat zu unterschiedlichen Zeiten un-
terschiedliche Erscheinungsformen, sein 
normsetzender Charakter tritt auch un-
terschiedlich deutlich zutage,6 und schließ-
lich manifestiert er sich in verschiedenen 
Politikfeldern unterschiedlich. Dennoch 
ist das fordernde Element in der Sozialpoli-
tik eine allgegenwärtige Tiefenstruktur der 
Leistungsgestaltung und Unterschiede an 
der Oberfläche der Erscheinungsformen 
sollten darüber nicht hinwegtäuschen.

4.2 Der Doppelcharakter  
sozialer Rechte

Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsfor-
schung tut sich etwas schwer mit den for-
dernden Aspekten und den wirtschaftlichen 

4	 Dies gilt besonders für die Einkommensteuerfrei-
beträge, von denen vor allem besser verdienende 
Eltern profitierten (vgl. Schulz 1998, S. 141f.).

5	 Die Autonomieverlust-Diagnose bezieht sich zu-
meist auch nicht auf die materiell-inhaltliche Seite 
der Sozialpolitik, sondern auf Veränderungen in 
den Akteurskonstellationen und den politischen 
Prozessen in den sozialpolitischen Politikfeldern. 
Sie leidet darunter, dass sie nicht zeigt, wie genau 
sich diese auf sozialpolitische Inhalte auswirkt.

6	 Adalbert Evers etwa argumentiert (2008, S. 242), 
dass in der Nachkriegszeit „bestimmte wachs-
tums- und integrationsförderliche Dispositionen 
der Arbeiter, Bürger vorausgesetzt werden“ 
konnten, sodass sozialpolitische Maßnahmenge-
staltung sich seltener an den gesellschaftlichen 
Realitäten rieb und daher weniger als „Fordern“ 
in Erscheinung trat. Das sollte jedoch nicht dazu 
führen, den Forderungscharakter der Sozialpolitik 
insgesamt infrage zu stellen.
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und politischen Nebenzielen in der Sozial-
politik. Wohlfahrtsstaaten werden oft nur 
von ihrer Leistungsseite her betrachtet, 
während Gegenleistungen allenfalls rela-
tiv abstrakt, als fiskalische Belastung oder 
Lohnnebenkosten, in Erscheinung treten. 
Eine bestimmte Rezeption von Thomas H. 
Marshalls (1950) Vorstellung sozialer Rech-
te hat in diesem Punkt die vergleichende 
Wohlfahrtsstaatsforschung stark geprägt. 
Staatlich organisierte Daseinsvorsorge ist 
in der Marshall-Perspektive der Versuch, 
soziale Staatsbürgerschaft, d.h. das Recht 
auf staatsbürgerliche Teilhabe, zu verwirk-
lichen. Einhergehend mit dem Erkenntnis-
interesse an subjektiven Rechtsansprüchen 
kennzeichnet die Marshall-Tradition eine 
Fortschrittshoffnung, die in der (Höher-)
Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten de-
mokratische und emanzipatorische Erfolge 
erblickte, die in den 1950er bis 1970er Jahren 
ihren Zenit erreichten und seitdem nur noch 
Kürzungen und „Retrenchment“ erfuhren.7 

Die Analyse der fordernden Elemente 
in der Sozialpolitik legt allerdings eine al-
ternative Sicht auf die Sozialpolitik und das 
Verhältnis zwischen Sozialreformern und 
„ihren“ Bürgern nahe. In dieser Perspek-
tive sind die Einwohner eines Landes nicht 
in erster Linie Staatsbürger, und damit Trä-
ger sozialer Rechte, sondern es sind „Sol-
diers and Mothers“ (Skocpol 1992), Steuer-
zahler, Arbeitskräfte und Erzieher(innen) 
und damit Produzenten sozialstaatlich 
relevanter Ressourcen. Das liberale Insis-
tieren auf Rechtsansprüchen gegenüber 
dem Staat wird durch diese Perspektive 
ergänzt durch ein, wie Margaret Somers 
(2005, S. 443ff.) es nennt, „republikani-
sches“ Interesse an dem aktiven Beitrag, 
den die Rechtssubjekte in ihrem Gemein-
wesen leisten. Sozialpolitisch gewährleis-
tete Teilhabe hat ihre Kehrseite in ebenfalls 
sozialpolitisch eingeforderter Teilnahme.8 
Der Gedanke findet seine Entsprechung 
im aktuellen politischen Diskurs: Viele 
zeitgenössische alarmistische Kommen-
tare zum demografischen Wandel fragen 
sich zuerst, wer die Kinder erziehen wird 
und wer die Sozialversicherung finanzieren 
soll, und nicht, wer welche Rechtsansprü-
che an den Staat hat. Stefan Lessenich (2008, 
S. 17) analysiert das derzeitige „Fordern 
und Fördern“ in der Sozialpolitik und sieht 
hierin eine „Neuerfindung des Sozialen“, 
nach der „sozial“ nicht mehr die kollekti-
ve Absicherung individueller Bedürfnisse 
ist, sondern das eigenverantwortliche, der 
Allgemeinheit dienliche Verhalten.

4.3 Zur Erklärung der  
fordernden Sozialpolitik

Die selektive Lesart von Thomas Marshalls 
sozialen Staatsbürgerrechten, die einseitig 
wohlfahrtsstaatliche Leistungen betont, 
doch nichts mit den mit staatsbürgerli-
cher Inklusion einhergehenden Pflichten 
anfangen kann, hat auch den Modus so-
zialwissenschaftlicher Erklärungen so-
zialpolitischer Anreize geprägt. Solange 
die Sozialpolitik vorwiegend in der Pers-
pektive von Rechtsansprüchen gegenüber 
dem Staat gesehen wird, werden immer 
zuerst gesellschaftliche Interessen, ihre 
Mobilisierung und ihre Machtressourcen 
im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. 
Oft lassen sich Sozialreformen jedoch nicht 
eindeutig als Antwort auf die Forderungen 
gesellschaftlicher Gruppen verstehen – zu 
diffus und unorganisiert sind die nutz-
nießenden Gruppen, zu unspezifisch ist 
in manchen Fällen auch der Nutzen selber, 
zu einschneidend sind allerdings vielfach 
die sozialpolitisch kommunizierten Ver-
haltensanforderungen. All das stellt die 
Verteilungsdimensionen der Sozialpolitik 
nicht in Abrede, doch es verweist darauf, 
dass die Motive hinter sozialreformeri-
schen Aktivitäten sich nicht in Verteilungs-
interessen erschöpfen.

Zum einen impliziert dies, dass politi-
sche Eliten, deren Verhalten und Politik-
ziele sich nicht ausschließlich als Ausdruck 
eigener Interessen an Sozialtransfers ver-
stehen lassen, zentral für die Erklärung der 
fordernden Sozialpolitik werden. Bei Spit-
zenpolitikern in Regierung und Ministeri-
en kann man der Frage nachgehen, ob ein 
organisatorisches Eigeninteresse von Ak-
teuren – oder, wie Claus Offe (2006 [1975], 
S. 130) es formuliert hat, ein „Interesse des 
Staates an sich selbst“ – die Handlungen 
dieser Personen prägt. Theoretisch ist die-
ses „Interesse des Staates an sich selbst“ 
etwas schwer zu fassen, und es ist dann zu-
weilen schwierig, diese abstrakte Kategorie 
auf konkrete Inhalte von Sozialreformen 
zu beziehen. Auf der anderen Seite sind 
sozialpolitische Diskussionen voll von For-
mulierungen über angemessenes und pro-
duktives Verhalten – zumeist anderer Leute 
–, Auffassungen über förderungswürdige 
Lebensweisen und Anschauungen über die 
richtigen sozialpolitischen Anreize. All das 
beeinflusst Sozialreformen sicherlich und 
ganz konkret, doch die Herkunft dieser 
Positionen lässt sich mitunter nicht sinn-
voll auf gesellschaftliche Interessenlagen 

zurückführen. Die Analyse der fordernden 
Sozialpolitik weist damit in die Richtung 
einer staatszentrierten Betrachtungsweise.9 

Eine zweite theoretische Baustelle im 
Verständnis der fordernden Sozialpolitik 
weist in die entgegengesetzte Richtung. 
Organisierte gesellschaftliche Gruppen 
spielen für das Verständnis der fordern-
den Elemente in der Sozialpolitik viel-
leicht nicht die zentrale Rolle, die sie bei 
den umverteilenden Elementen spielen. 
Doch Staatsbürger können die Politik 
durch unkoordinierte individuelle Verhal-
tensweisen und Entscheidungen – bspw. 
Entscheidungen gegen Kinder bei einer re-
levanten Minderheit von Frauen, Bildungs-
müdigkeit bei einer relevanten Minderheit 
von Schülern, etc. – unter Druck setzen. 
Dieses „Drohpotenzial“ braucht keine po-
litische Mobilisierung, doch die hektischen 
Versuche, beispielsweise die Vereinbarkeit 
zwischen Familie und Beruf zu verbessern 
oder Bildung und Integration fördernd 
und fordernd für alle Einwohner des Lan-
des zur Norm und Realität zu machen, sind 
ein Hinweis auf deren Wirkungsmächtig-
keit. In der politischen Ökonomie ist diese 
Art von „struktureller Macht“ altbekannt 
(Lindblom 1982), doch sie wird landläufig 
nur den Arbeitgebern zugeschrieben: Diese 
können Investitionen verweigern, damit 
großen Schaden anrichten und die Politik 
unter Druck setzen. Bürgern und Arbeit-
nehmern hat man zumeist das Drohpo-
tenzial unkoordinierten, ohne politische 
Mobilisierung auskommenden Einflusses 
auf die Politik abgesprochen10 und darin 
gerade die Machtasymmetrie zwischen Ka-
pital und Arbeit begründet gesehen (Offe 
1981, S. 146ff.). 

Vor allem die familienpolitischen 
Reaktionen auf den Geburtenrückgang 
verdeutlichen aber nun, dass auch das 
unkoordinierte Massenverhalten von 
Frauen, Arbeitnehmern, Auszubildenden 
und Bürgern in einigen Bereichen die Po-
litik erheblich unter Druck setzen kann. 
Leonhard Schoppa entwickelt ein Modell 

7	 George Steinmetz (1993, S. 31) hat diese Vor-
stellung treffend als „Whig narrative of social 
progress“ bezeichnet.

8	 Den Doppelcharakter von sozialer Inklusion als 
Teilhabe und Teilnahme betont auch Martin Kro-
nauer (2002).

9	 Diesen Punkt habe ich an anderer Stelle einge-
hender behandelt (Mätzke 2011).

10	 Der einzige machtvolle Akt der unorganisierten 
Bevölkerung besteht im Gang zur Wahlurne, doch 
davor haben die Parteien – Organisationen – be-
reits über die politische Agenda entschieden. 
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der unkoordinierten Entscheidungen über 
Elternschaft und Erwerbsbeteiligung, um 
mit dessen Hilfe familienpolitische Initia-
tiven (oder ihr Fehlen) zu erklären (Schop-
pa 2005). Doch es wird dort auch deutlich, 
dass sich dieses Verhalten nicht in gleicher 
Weise wie der „Investitionsstreik“ der Ar-
beitgeber in strukturelle Macht übersetzt, 
weil es Politikern schwer fällt, die diffu-
sen Signale unkoordinierten Massenver-
haltens richtig zu deuten, und weil sich 
das Drohpotenzial des „Geburtenstreiks“ 
über Zeiträume aufbaut, nach denen es 
dann für politische Reaktionen bereits zu 

spät ist. Dennoch ist es für das Verständ-
nis des Verhältnisses zwischen Staat und 
Bürgern wichtig, die Möglichkeit und die 
Wirkungsmächtigkeit individueller Ent-
scheidungen im Auge zu behalten. Gerade 
hier wollen ja viele der sozialpolitischen 
Anreizpolitiken ansetzen. 

Der Blick auf die fordernden Elemente 
in der Sozialpolitik lenkt unsere Aufmerk-
samkeit also auf zwei Wirkungsmecha-
nismen, die in der Erklärung sozialpoli-
tischer Entwicklungen bislang noch etwas 
im Schatten der vielen Theorien über 
organisierte gesellschaftliche Interessen 

stehen: Sozialreformerische Entscheidun-
gen politischer Entscheidungsträger, die 
nicht unmittelbar auf gesellschaftliche 
Interessenlagen zurückzuführen sind 
und das Einflusspotenzial individuellen, 
unkoordinierten Massenverhaltens. Die 
Anreizelemente in sozialpolitischen Maß-
nahmen bieten eine Gelegenheit, diese 
wichtigen Bestandteile von Erklärungen 
der Sozialpolitik genauer zu betrachten. 
Darin liegt ihre Bedeutung jenseits der 
bloßen Beobachtung, dass der Staat nicht 
nur verteilt, sondern auch fördert und for-
dert.
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